
Eidgenössische Volksinitiative 

«Obligatorische Warnwesten für Wanderfrösche» Im Bundesblatt veröffentlicht  am 1.1.2022 

Die  unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, 
gestützt auf  Art. 34, 136, 139  und  194 der  Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom  
17.  Dezember  1976  über  die  politischen Rechte,  Art.  68ff., folgendes Begehren:  

Die  Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Neuer Artikel  865:  
Wanderfrösche sind ab sofort verpflichtet, Warnwesten zu tragen.  

Kanton Postleitzahl Politische Gemeinde  
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Ablauf  der  Sammelfrist:  31.6.2023  

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative 
mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 

Hans Frosch, Teststrasse  25, 1234  Froschingen,  Fritz  Frosch, Laichstrasse  25, 4567  Entenhausen  

Die  unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende .... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner  der  Volksinitiative  in  
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte  in der  erwähnten Gemeinde ausüben.  

Die  zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft): Amtsstempel:  

Ort: 

Datum: 

Eigenhändige Unterschrift: 

Amtliche Eigenschaft: 
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